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Erbfolgebesteuerung

Kurz informiert

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

Mehr Effizienz im Tagesgeschäft:

MBP schafft Zeit fürs Wesentliche
Mehr Effizienz im Tagesgeschäft:

MBP schafft Zeit fürs Wesentliche

Steuererklärungen, Jahresabschlüsse oder die Betreuung von Betriebs prüfungen 
gehören zum „täglichen Brot“ in jeder Kanzlei. MBP Mandat im Blickpunkt 
hilft Ihnen, diese Kerntätigkeiten effizienter zu bewältigen. Sie erhalten konkrete 
Lösungen zu typischen Fällen und profitieren von nützlichen Arbeitshilfen 
wie z. B. Checklisten und Musterformulierungen. So gewinnen Sie mehr Zeit 
für beratungsintensive Mandate.

Dipl.-Bw. (FH) 
Christian Westhoff, StB
Stv. Chefredakteur

MBP Mandat im Blickpunkt 
Kombi-Abo: Print, Online, Mobile
monatlich 14,00 € 
inklusive Versand und Umsatzsteuer

Digital-Abo: Online, Mobile
monatlich 13,25 € 
inklusive Umsatzsteuer

Kündigungsfrist
jederzeit zum Monatsende

Kostenloser Test unter

mbp.iww.de

▶▶ IWW-Webinare Erbfolgebesteuerung
Vermögensübertragungen leicht gemacht: 
machen Sie sich mit den finessen des erbStG vertraut

| Die Regeln zur Steuerbefreiung des Familienheims und auch die umfang-
reiche Rechtsprechung dazu muss jeder Berater aus dem „Effeff“ beherr-
schen. Wer profitiert von der Steuerbefreiung? In welchem zeitlichen  Rahmen 
muss sich der Erbe im Familienheim etabliert haben? Viele Fragen, exakte 
Antworten! |

Hans Günter Christoffel bringt Sie im IWW-Webinar Erbfolgebesteuerung  
auf den neuesten Stand und erläutert, unter welchen Voraussetzungen eine 
steuerfreie Übertragung des Familienheims möglich ist. Außerdem zeigt er 
Ihnen, unter welchen Umständen es sinnvoll ist, bei unentgeltlichen Übertra-
gungen den Substanzwert zugrunde zu legen. Die topthemen am 14.11.2018:

▶� Steuerbefreiung des Familienheims
▶� Substanzwert statt Ertragswert
▶� Begünstigtes Vermögen schaffen
▶� Aktuelles aus Rechtsprechung und Finanzverwaltung

Über den Chat können Sie Fragen an den Referenten stellen und Erfahrungen 
mit anderen Teilnehmern austauschen. Bitte merken Sie sich den nächsten 
Termin am 14.11.2018 vor und melden Sie sich unter www.iww.de/webinar/
erbfolgebesteuerung an.

informAtion
Anmeldung online

▶▶ Bundesfinanzhof
Schenkung von Aktien an Kind und zeitnaher Weiterverkauf  
nicht per se missbräuchlich

| Im Streitfall hatte eine Mutter, die Mitglied im Aufsichtsrat einer Aktien-
gesellschaft (AG) war, ihren zwei minderjährigen Kindern jeweils fünf Aktien 
der AG geschenkt. Knapp zwei Wochen später veräußerte sie einige der 
 Aktien als Vertreterin ihrer Kinder an ein Vorstandsmitglied der AG. Wegen 
des Grundfreibetrags wäre dieser bei den Kindern steuer frei geblieben. FA 
und FG sahen aber bei der dem Verkauf vorgeschalteten Schenkung an minder-
jährige Kinder einen Gestaltungsmissbrauch nach § 42 AO und rechneten die 
Veräußerungsgewinne  von 9.280 EUR der Mutter zu. |

Das sah der BFH (17.4.18, IX R 19/17, Abruf-Nr. 202839) anders: Im Zeitpunkt 
der Schenkung war vertraglich nicht geregelt worden, dass die Kinder die 
Aktien verkaufen müssen. Sie konnten also frei über die Aktien verfügen.

Deshalb sind hier den Kindern die Kapitalanlagen und die Kapitalerträge 
 zuzurechnen. Bei Schenkungen an minderjährige Kinder sind insbesondere 
folgende Punkte zu beachten:

▶� Soweit außersteuerliche Gründe dafür vorliegen, dass Kapitalvermögen auf 
Kinder übertragen wird, sollten diese dem FA mitgeteilt werden.

▶� Das geschenkte Vermögen muss in den Verfügungsbereich des Kindes 
 gelangen; es dürfen keine Einschränkungen vorliegen.

▶� Das auf das Kind übertragene Vermögen bzw. die entsprechenden Erträge 
dürfen nicht für Lebenshaltungskosten der Eltern verwendet werden.

BfH: Veräußerung 
war nicht von 
vornherein geplant

Kinder konnten  
frei über  
die Aktien verfügen


